WWW.SCHLECHT-PARTNER.DE

Switch On
Personal Advisory.

SCHLECHT v PARTNER

BOORBERG * SCHLECHT “* COLLEGEN

MANDANTEN AUSGABE
INFORMATIONEN Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die lhnen nun vorliegenden Mandanteninformationen mdchte Sie Gber wesentliche, vollzogene oder geplante
Anderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch
bestehende Sachverhalte zu liberpriifen.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, zégern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne.

Mit freundlichen GriRen,

SCHLECHT UND PARTNER | BOORBERG SCHLECHT UND COLLEGEN STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
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MANDANTENINFORMATION

GmbH-Gesellschafter/-Geschaftsfuhrer

1. GmbH: Bei ausstehendem Steuerbescheid keine Loschung

Erst wenn alle steuerlich relevanten Sachverhalte abgeschlossen sind, kann die Loschung einer GmbH erfolgen.
Eine Ausnahme besteht lediglich bei vermégenslésen GmbHs.

Hintergrund

Eine GmbH hatte ihren Geschiftsbetrieb Anfang 2020 endgliltig eingestellt und das Liquidationsverfahren und
damit die Auflésung der Gesellschaft eingeleitet. Im Januar 2021 meldete der Liquidator die Beendigung der
Liquidation und die Léschung der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister an. Nach Ansicht des
Liquidators verfligte die GmbH tber kein Vermdgen mehr. Es standen lediglich noch Steuernachforderungen aus.
Das Finanzamt war jedoch der Meinung, dass nach der Liquidationsschlussbilanz die GmbH nicht vermogenslos war.
Zudem standen noch die steuerliche Veranlagung sowie der Bescheid fiir das Jahr 2019 aus. Daher stimmte das
Finanzamt der Loschung nicht zu.

Entscheidung

Das Oberlandesgericht wies den Antrag zur Loschung der GmbH unter Verweis auf das laufende Steuerverfahren
zurlick, ebenso die eingelegte Beschwerde des Liquidators, weil der Loéschungsantrag nicht begriindet war. Die
Gesellschaft war nicht vermégenslos und steuerlich noch nicht abgewickelt. Da die steuerlichen Sachverhalte nicht
abschlieRend geklart waren, konnte keine endgliltige Aussage lber das Aktiv- und Passivwvermogen der Gesellschaft
getroffen werden. Denn es waren nicht nur Steuernachforderungen zu erwarten, sondern auch mogliche
Riickzahlungsanspriiche der GmbH.

Das Liquidationsverfahren umfasst die vermégensmaRige Abwicklung einer Gesellschaft. Bei diesem werden, vor
der endgiltigen Beendigung der Gesellschaft durch Loschung im Handelsregister, alle Vermoégensgegenstande
veraulert, alle Verbindlichkeiten beglichen und das restliche Vermogen verteilt, sodass die liquidierte Gesellschaft
am Ende auch tatsachlich kein Vermdgen mehr hat. Diese Voraussetzungen lagen fiir die GmbH hier nicht vor.
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2. GmbH: Was passiert bei Amtsniederlegung der Geschaftsfiihrer?

Ein Geschiftsfiihrer kann grundsatzlich jederzeit ohne Einhaltung von Fristen und Formen sein Amt niederlegen.
Fiihrt die Amtsniederlegung jedoch zur Fihrungslosigkeit einer GmbH, kann dies im Einzelfall
rechtsmissbrauchlich sein.

Hintergrund

Die beiden Gesellschafter-Geschéftsfiihrer einer GmbH haben unabhangig voneinander die Niederlegung ihres
Amtes — jeweils unter der aufschiebenden Bedingung der Loschung des betreffenden Geschaftsfiihrers aus dem
Handelsregister — erklart. Da die beiden Erkldrungen in zeitlichem Zusammenhang erfolgt sind, stellte das
zustdndige Registergericht fest, dass die beiden Anmeldungen gleichzeitig zu vollziehen sind, jedoch ein
Vollzugshindernis bestand. Denn die Amtsniederlegungen waren rechtsmissbrauchlich, weil dadurch die GmbH
handlungsunfahig wird.

Entscheidung

Das Oberlandesgericht entschied, dass die beiden Amtsniederlegungen rechtsmissbrauchlich und daher unwirksam
waren. Grundsatzlich liegt Rechtsmissbrauchlichkeit vor, wenn die Amtsniederlegung des Geschaftsfiihrers ohne
gleichzeitige Bestellung eines neuen Geschéftsfiihrers zur Fiihrungslosigkeit der Gesellschaft fihrt. Denn das
Interesse des Rechtsverkehrs an einer handlungsfahigen Gesellschaft und an Rechtssicherheit liberwiegt gerade bei
Personenidentitdt von Geschaftsflihrungs- und Willensorgan.

Zwar fiihre weder die Amtsniederlegung des einen noch des anderen Geschéftsfiihrers jeweils fir sich genommen
zur Fuhrungslosigkeit der GmbH, sondern nur in Kombination. Allerdings muss berticksichtigt werden, dass die zur
Eintragung ins Handelsregister angemeldeten Tatsachen (Anmeldung der Loschung des jeweiligen
Geschéftsfihrers) aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs zur gemeinsamen Erledigung vorliegen. Ein Teilvollzug
war daher ausgeschlossen.
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MANDANTENINFORMATION

3. Wie fremdiibliche Zinsen auf Konzerndarlehen ermittelt werden

Im Rahmen der Ermittlung fremdiiblicher Darlehenszinssiatze muss gepriift werden, ob die Vergleichswerte
mithilfe der Preisvergleichsmethode ermittelt werden kénnen - und zwar vor Anwendung der sog.
Kostenaufschlagsmethode. Dies gilt auch fiir Konzerndarlehen, die unbesichert gewahrt werden.

Hintergrund

Die inlandische X-GmbH war Tochtergesellschaft der niederlandischen Muttergesellschaft Y-N.V. Eine weitere
Tochtergesellschaft (Schwestergesellschaft der X) war die als Konzernfinanzierungsgesellschaft fungierende
niederldandische Z-B.V.

Die Z gewdhrte der X unbesicherte Darlehen. Die Zinsen hielt das Finanzamt fiir Gberhéht und nahm teilweise
verdeckte Gewinnausschittungen an. Bei der Prifung der Fremdiblichkeit ging das Finanzamt nicht von der
Preisvergleichsmethode, sondern von der Kostenaufschlagsmethode aus.

Das Finanzgericht gab der Klage teilweise statt und wandte ebenfalls die Kostenaufschlagsmethode an. Es kam
jedoch nach eigener Berechnung zu hoheren Fremdvergleichszinsen als das Finanzamt.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht zurilick. Er
entschied, dass die Fremdublichkeit des Zinssatzes eines Konzerndarlehens zunachst anhand der Preisvergleichs-
methode zu ermitteln ist. Erst wenn das nicht moglich ist, kann die Kostenaufschlagsmethode angewandt werden.

Zunachst werden die sog. transaktionsbezogenen Standardmethoden herangezogen: Nach der
Preisvergleichsmethode erfolgt die Bestimmung des angemessenen Verrechnungspreises anhand vergleichbarer
Geschafte zwischen einem Leistungserbringer und einem Leistungsempfanger, die nicht Mitglieder desselben
Unternehmensverbunds sind. Die Wiederverkaufspreismethode geht vom Wiederverkaufspreis aus und rechnet
davon auf den Einstandspreis des Wiederverkaufers als Fremdvergleichspreis zuriick. Bei der Kostenaufschlags-
methode werden zundchst die Selbstkosten des leistenden Unternehmens ermittelt und diese um einen
angemessenen Gewinnaufschlag erhoht.

Fir die Ermittlung fremdiblicher Darlehenszinssatze kommt regelmaBig die Preisvergleichsmethode zur
Anwendung. Fremdpreis ist der Zins, zu dem Fremde unter vergleichbaren Bedingungen den Kredit am Geld- oder
Kapitalmarkt gewahrt hatten.

Dass die Z als konzerninterne Finanzierungsgesellschaft nicht die gleichen aufwendigen Strukturen wie eine
Geschaftsbank aufweisen mag, steht einem externen Fremdvergleich nicht grundsatzlich entgegen. Dies gilt
insbesondere angesichts des Umstands, dass die X einen Vergleich mit der Verzinsung von Unternehmensanleihen
vorgeschlagen hat.

Ein Fremdvergleich anhand der Preisvergleichsmethode scheitert im vorliegenden Fall auch nicht daran, dass die X
in einen Konzernverbund eingegliedert ist. Zwar kann die Konzernzugehorigkeit eines Unternehmens Einfluss auf
die Beurteilung der Bonitadt dieses Unternehmens haben (Konzernriickhalt). Allerdings kann in einem passiven
Konzernriickhalt keine werthaltige Besicherung des Rickzahlungsanspruchs gesehen werden. Bei der
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Bonitatsprifung ist daher auf die Bonitdt des Einzelunternehmens und nicht des Gesamtkonzerns abzustellen
("Stand alone"-Rating).

Trotzdem sind die passiven Konzernwirkungen nicht vollstandig auszublenden. Sie kénnen im Fremdvergleich zu
einer die "Stand-alone" Bonitat Ubersteigenden Kreditwirdigkeit der Konzerngesellschaft fiihren, wenn der
Darlehensgeber sich darauf im Krisenfall tatsachlich verlassen kann.

Der Bundesfinanzhof verwies die Sache zur weiteren Aufklarung an das Finanzgericht zurlick. Sollte die
Preisvergleichsmethode nicht moglich sein, ware die Kostenaufschlagsmethode zugrunde zu legen.

Kapitalanlage & Versicherung

1. Fremdwdhrungsdarlehen: Wie dauerhafte Wechselkursanderungen beriicksichtigt
werden

Ist der Euro-Wert gegeniiber einer Fremdwéhrung aufgrund einer fundamentalen Anderung der wirtschaftlichen
oder wahrungspolitischen Daten der beteiligten Wahrungsrdaume gesunken, kann eine Teilwertzuschreibung
wegen voraussichtlich dauernder Werterh6hung von Verbindlichkeiten aus Fremdwahrungsdarlehen zuldssig
sein.

Hintergrund

Die X-KG nahm im Jahr 1999 ein Fremdwa&hrungsdarlehen in Schweizer Franken (CHF) im Wert von 1 Mio. DM auf.
Im Jahr 2006 betrug der Riickzahlungsbetrag nach einer Umschuldung 520.140 EUR (Kurs 1,57 CHF/EUR).

Zum 31.12.2010 war der Kurs des CHF gegeniliber dem Euro erheblich gestiegen. X bewertete die Verbindlichkeit
daher fir 2010 mit 639.033 EUR (Kurs ca. 1,28 CHF/EUR).

Das Finanzamt erkannte die Teilwertzuschreibung nicht an und berlcksichtigte das Fremdwahrungsdarlehen nur
mit dem Wert aus 2006 i. H. v. 520.140 EUR.

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Ausgehend von einer Zinsanderungsvereinbarung im Jahr 2008 betrug die
Restlaufzeit weniger als 4 Jahre. Bei einem solchen kurzfristigen Darlehen ist eine Teilwertzuschreibung bereits
moglich, wenn die Kursschwankung 20 % fiir den einzelnen Bilanzstichtag bzw. von 10 % fiir 2 aufeinanderfolgende
Stichtage liberschreitet.
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Entscheidung

Der Bundesfinanzhof schloss sich dem Urteil des Finanzgerichts an und wies die Revision des Finanzamts zurtick. Er
erkannte die Teilwertzuschreibung an, denn am Bilanzstichtag 31.12.2020 lag eine fundamentale Veranderung der
Wirtschaftsdaten zwischen dem Euro-Raum und der Schweiz vor.

Eine Fremdwahrungsverbindlichkeit ist grundsatzlich mit dem Riickzahlungsbetrag zu bewerten, der sich aus dem
Wechselkurs im Zeitpunkt der Darlehensaufnahme (Einstandskurs) ergibt. Der hohere Teilwert kann bei einer
voraussichtlich dauernden Wertveranderung angesetzt werden. Dabei ist die Laufzeit entscheidend. Bei
langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mindestens 10 Jahre) ist nicht jede Kursverdnderung als dauerhaft
anzusehen, da sich Wahrungsschwankungen in der Restlaufzeit ausgleichen kénnen. Bei kiirzerer Restlaufzeit kann
dagegen eher angenommen werden, dass sich der Kursverlust nicht bis zur Tilgung zum Einstandswert
zuriickentwickeln wird.

Liegen allerdings Tatsachen vor, die eine dauerhafte Veranderung der Wechselkurse begriinden, kann dies eine
Teilwertzuschreibung nicht nur bei kiirzeren, sondern auch bei langfristigen Fremdwahrungsverbindlichkeiten
rechtfertigen. Das ist anzunehmen, wenn sich die Verhéltnisse zwischen den Wahrungsrdumen aus Sicht des
Bilanzstichtags so aufRerordentlich und nachhaltig gedndert haben, dass nicht angenommen werden kann, dass der
Einstandskurs sich wieder einstellen wird.

Malgeblicher Zeitpunkt flr die Berilicksichtigung wertbegriindender Tatsachen ist der Bilanzstichtag. Wird der
Teilwert auf der Grundlage eines Kurswerts ermittelt, stellen eingetretene Kursanderungen wertbegriindende,
nicht lediglich werterhellende Umstande dar. Sie sind somit nur bis zum Bilanzstichtag zu beriicksichtigen. Soweit
wirtschaftliche oder wahrungspolitische Entscheidungen fiir die Prognose kinftiger Kursentwicklungen von
Bedeutung sind, stellen auch sie wertbegriindende Tatsachen dar und kénnen deshalb ebenfalls nur beriicksichtigt
werden, soweit sie bereits am maligeblichen Bilanzstichtag vorlagen.

Das Finanzgericht hat die Prognose getroffen, dass am Bilanzstichtag 31.12.2010 eine fundamentale Anderung
wirtschaftlicher oder wahrungspolitischer Daten vorlag, die eine voraussichtlich dauernde Werterhohung der
Verbindlichkeit begriindete. Auf der Grundlage der Entwicklung der wahrungspolitischen Situation im Euro-Raum
sowie der vor dem Bilanzstichtag 31.12.2010 getroffenen umfangreichen MalRnahmen der Mitgliedstaaten der
Euro-Gruppe wie auch der EU-Organe durfte das Finanzgericht annehmen, dass eine aullerordentliche und
nachhaltige Anderung der wirtschaftlichen und wahrungspolitischen Verhiltnisse in dem Euro-Raum stattgefunden
hat und dass der erheblich erhohte Kurswert des CHF (1,2504 CHF/EUR) am Bilanzstichtag nicht ohne Weiteres zu
dem Einstandswert bei Darlehensaufnahme in 2006 (1,5789 CHF/EUR) zurtickkehren wird.

2. Riester-Altersvorsorgevertrag: Keine ermaRigte Besteuerung nach alter Rechtslage

Die kapitalisierte Auszahlung von Riestervertragen stellen keine auBerordentlichen Einkiinfte dar, da sie in der
Praxis typischerweise vorkommt. Deshalb kommt keine ermaRigte Besteuerung in Betracht, jedenfalls nach der
Rechtslage bis 2017.

Hintergrund

Der Klager hatte im Jahr 2007 einen Sparvertrag bei einer Bank geschlossen, der liber die Regelungen zur Riester-
Rente gefordert war. Der Vertrag sah vor, dass die Bank das angesammelte Kapital bei Rentenbeginn
forderunschadlich an den Sparer auszahlen kann, wenn die Rente nur einen gewissen Kleinbetrag erreicht. Im Jahr
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2013 kam diese Kleinbetragsrenten-Regelung zur Anwendung, sodass dem Klager aus dem
Altersvorsorgevertrag eine Kapitalabfindung von 7.500 EUR ausgezahlt wurde.

Das Finanzamt unterwarf die Auszahlungen dem reguldren Einkommensteuersatz. Der Klager hingegen begehrte
die Anwendung der TarifermaRigung nach § 34 EStG.

Entscheidung

Das Finanzgericht entschied, dass die Kapitalabfindung nicht tarifermaRigt besteuert werden kann, da es an der
AuRerordentlichkeit der Einkiinfte fehlt. In den Jahren 2005 bis 2017 waren zwischen 58 % und 79 % der
Riestervertrage ganz oder teilweise kapitalisiert worden. Damit kam die (Teil-) Kapitalisierung von
Altersvorsorgevertragen in einer Vielzahl von Fallen vor, sodass sie als typisch einzustufen war. Fiir die Annahme
von aullerordentlichen Einkiinften, die der ermaRigten Besteuerung unterlagen, war nach Ansicht des Gerichts
deshalb kein Raum. Bei der Kapitalabfindung aus einem Altersvorsorgevertrag handelt es sich um steuerpflichtige
Einklnftei. S. d. § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG.

3. Zur Geltendmachung privater VerauBerungsverluste nach bestandskraftiger
Einkommensteuerfestsetzung

Nacherklarte Verluste aus privaten VerduBerungsgeschiften kénnen nicht gesondert festgestellt werden, wenn
hinsichtlich der Einkommensteuerfestsetzungen der Verlustentstehungsjahre Verjahrung ganz oder teilweise
eingetreten ist.

Hintergrund

Die Eheleute hatten fiir die Jahre 2007 und 2008 keine Einklinfte aus privaten VerauRerungsgeschaften erklart und
waren bestandskraftig veranlagt worden. Im Jahr 2014 reichten sie eine "Nachmeldung" ein, mit der sie weitere
Einklinfte der Ehefrau aus Kapitalvermoégen sowie Verluste aus privaten VerauRerungsgeschaften mit Wertpapieren
erklarten.

Das Finanzamt beriicksichtigte in den folgenden Anderungsbescheiden die Verluste aus privaten
VeraulBerungsgeschaften wegen groben Verschuldens am nachtraglichen Bekanntwerden nicht. Den Antrag,
verbleibende Verlustvortrage zum 31.12.2007 bzw. 2008 festzustellen, lehnte das Finanzamt wegen Teilverjahrung
der Einkommensteuer-Bescheide ab.

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Es entschied, dass eine Verlustfeststellung ausscheidet, da
wegen der Verlustausgleichsbeschrankung die privaten VerdufBerungsverluste den Einkommensteuer-Festsetz-
ungen nicht zugrunde gelegt worden sind.
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Entscheidung

Der Bundesfinanzhof wies die Revision als unbegriindet zuriick. Eine Verlustfeststellung ist infolge der insoweit
bestandskraftig gewordenen Einkommensteuer-Bescheide, denen keine Einklinfte aus privaten
VeriduRerungsgeschiaften zu Grunde liegen, ausgeschlossen, da die Voraussetzungen fiir eine Anderung nicht
vorliegen.

Nach § 10d Abs. 4 Satz 4 1. Halbsatz EStG sind bei der Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags die
Besteuerungsgrundlagen so zu bericksichtigen, wie sie den Einkommensteuer-Festsetzungen des
Veranlagungszeitraums, auf dessen Schluss der verbleibende Verlustvortrag festgestellt wird, und des
Veranlagungszeitraums, in dem ein Verlustriicktrag vorgenommen werden kann, zu Grunde gelegt wurden. Die
Besteuerungsgrundlagen dirfen bei der Feststellung nur insoweit abweichend beriicksichtigt werden, wie die
Aufhebung, Anderung oder Berichtigung der Steuerbescheide ausschlieRlich mangels Auswirkung auf die Hohe der
festzusetzenden Steuer unterbleibt.

Die Verlustfeststellung muss daher entfallen, wenn der Einkommensteuer-Bescheid nicht mehr dnderbar ist. Eine
erstmalige Verlustfeststellung fur nachtraglich erklarte Verluste soll nach Bestandskraft des Einkommensteuer-
Bescheids - zur Sicherung des Rechtsfriedens - nur noch zuldssig sein, wenn auch der Steuerbescheid gedndert
werden kann.

Liegt wie im vorliegenden Fall ein bestandskraftiger Einkommensteuer-Bescheid fiir das Verlustentstehungsjahr
vor, entfaltet dieser Bindungswirkung fiir die Verlustfeststellung. Der Erlass bzw. die Anderung des
Verlustfeststellungsbescheids setzt dann voraus, dass der korrespondierende Einkommensteuer-Bescheid
verfahrensrechtlich geandert wird oder dass die Anderung allein wegen fehlender steuerlicher Auswirkung
unterbleibt.

Dabei kann offenbleiben, ob eine Korrektur wegen groben Verschuldens am nachtraglichen Bekanntwerden der
VeriuRerungsverluste ausgeschlossen ist. Denn der Anderung der Einkommensteuer-Bescheide steht jedenfalls
Festsetzungsverjahrung entgegen. Diese war im Zeitpunkt der "Nachmeldung" der Einkiinfte aus privaten
VeriuBerungsgeschiften im Dezember 2014 bereits eingetreten. Eine Anderung der Einkommensteuer-Bescheide
kommt damit nicht mehr in Betracht.
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Steuerrecht Arbeitnehmer

1. Gezahlte Kirchensteuer: Wann kommt der Sonderausgabenabzug in Betracht?

Wird der Arbeitgeber fiir Kirchensteuerbetrige in Haftung genommen und zahlt der Arbeitnehmer diese
aufgrund eines Riickgriffsanspruchs an den Arbeitgeber zuriick, kann der Arbeitnehmer die entsprechenden
Betrage nicht als Sonderausgaben geltend machen.

Hintergrund

Der Klager erzielt als Gesellschafter-Geschaftsfiihrer einer GmbH Einkiinfte aus nichtselbststandiger Arbeit. Das
Finanzamt stellte fest, dass dem Kldger im Jahr 2014 eine Sachzuwendung zugeflossen war. Die daraus resultierende
Nacherhebung von Lohnkirchensteuer erfolgte im Rahmen der Arbeitgeberhaftung durch einen an die GmbH
gerichteten Haftungsbescheid.

Die GmbH zahlte die nacherhobenen Betrage. Fiir die Nachzahlung und fiir die Kirchensteuer nahm sie den Klager
in Regress. Dieser leistete eine entsprechende Zahlung an die GmbH. Der Kldger machte die an die GmbH gezahlte
Kirchensteuer als Sonderausgaben geltend. Das Finanzamt berlcksichtigte die Zahlungen jedoch nicht als
Sonderausgaben. Denn der Abzug setzt voraus, dass der Zahlende als Steuerpflichtiger fur die Kirchensteuer in
Anspruch genommen wurde.

Entscheidung

Das Finanzgericht wies die Klage als unbegriindet zuriick. Kirchensteuern sind nur solche Geldleistungen, die von
den Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden.
Abzugsberechtigt ist nur der Steuerschuldner, soweit er die Kirchensteuer tatsdchlich getragen hat.
Dementsprechend ist auch nur der gesetzliche Kirchensteuerschuldner zum Abzug der Kirchensteuer berechtigt.
Der Steuerpflichtige muss die Kirchensteuer selbst schulden, wenn sie als Sonderausgaben abzugsfihig sein sollen.

Im vorliegenden Fall leistete der Klager die Zahlung nicht auf seine personliche Kirchensteuerschuld, sondern
aufgrund des Haftungsbescheid an die GmbH. Der Kldger haftet als Geschaftsfliihrer der GmbH und damit als deren
gesetzlicher Vertreter auch fir nicht abgefiihrte Lohnkirchensteuer, die auf seinen eigenen Arbeitslohn entfallt. Die
Pflicht zur Entrichtung der Lohnsteuer obliegt dem Arbeitgeber, also der vertretenen Gesellschaft. Der Klager
leistete auf die Entrichtungsschuld des Vertretenen, d.h. auf eine fremde Steuerschuld, fiir deren Entrichtung aus
den verwalteten Mitteln der Klager als Geschaftsfiihrer zu sorgen hat. Eine Zahlung auf seine personliche
Kirchensteuerschuld leistete der Klager demnach nicht.
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Steuerrecht Privatvermogen

1. Doppelte Besteuerung von Altersrenten: BFH hdlt an Berechnungsmethode fest

Es bestehen keine ernstlichen Zweifel an der bisherigen Berechnungsmethode zur Uberpriifung einer doppelten
Besteuerung von Altersrenten. Keine geeignete Methode zur Berechnung einer evtl. doppelten Besteuerung
stellt der Vergleich des relativen Anteils von aus versteuerten Beitragen erdienten Renten-Entgeltpunkten und
dem gesetzlich angeordneten Steuerfreistellungsanteil der Rente dar.

Hintergrund

Die Angestellte A wurde im April 2018 64 Jahre alt und bezieht seit August 2018 eine Altersrente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung. Das Finanzamt besteuerte die Rente fiir 2019 in der Weise, dass er vom
Jahresbetrag (31.944 EUR) den steuerfreien Teil der Rente (7.667 EUR = 24 %) und den Werbungskosten-
Pauschbetrag (102 EUR) abzog.

Mit ihrem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gegen den Einkommensteuer-Bescheid 2019 und den
Vorauszahlungsbescheid fiir die Folgejahre machte A die doppelte Besteuerung ihrer Rente geltend. Die von ihr
erdienten Renten-Entgeltpunkte beruhten zu 43,17 % auf versteuerten Beitragen. Dieser Wert Ubersteigt die
gesetzlich angeordnete Steuerfreistellung ihrer Rentenzufliisse von 24 %. Das Finanzgericht wies den Antrag ab.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Beschwerde als unbegriindet zuriick.

Eine unzuldssige doppelte Besteuerung liegt vor, wenn die Summe der voraussichtlichen steuerfrei bleibenden
Rentenzufliisse mindestens ebenso hoch ist wie die Summe der aus versteuertem Einkommen aufgebrachten
Altersvorsorgeaufwendungen.

Die Summe der steuerunbelastet zuflieBenden (voraussichtlichen) Rentenbeziige ist so zu berechnen, dass der
steuerfreie Teil der Rente mit der durchschnittlichen statistischen Lebenserwartung des Steuerpflichtigen nach der
im Zeitpunkt des Renteneintritts letztverfligbaren Sterbetafel multipliziert wird. Legt man dies zugrunde, greifen
die rechtlichen Einwendungen der Antragstellerin nicht durch.

Es ist nicht zu beanstanden, reale oder nominelle Wertsteigerungen der Rentenbeitrdage erstmals steuerlich zu
erfassen. Das gilt nicht nur fir die endgiiltige Ausgestaltung der nachgelagerten Besteuerung, sondern auch fiir die
Ubergangsregelung.

Die von der A beflirwortete alternative Berechnung der doppelten Besteuerung anhand eines Vergleichs des
relativen Anteils von aus versteuerten Beitrdgen erdienten Renten-Entgeltpunkten und dem gesetzlichen
Steuerfreistellungsanteil der Rente lberzeugt nicht.

Dagegen spricht, dass der Sonderausgabenabzug nur an die Beitrage, nicht aber an den Umrechnungswert
ankniipft. Die Abhéngigkeit des Rentenanspruchs von der Hohe der Beitragsleistungen wird durch die Berechnung
der Entgeltpunkte nicht grundsatzlich in Frage gestellt.
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Die Berechnung der Antragstellerin geht davon aus, dass jede Rentenzahlung in einen steuerpflichtigen und in
einen steuerfreien Anteil zerfallt und daher in dem Umfang doppelt besteuert wird, in dem die steuerfreie Quote
unter derjenigen der aus versteuerten Beitrdagen erdienten Renten-Entgeltpunkte bleibt (hier: 43,17 %). Durch
das Konzept der nachgelagerten Besteuerung werden jedoch dem Grunde nach samtliche Rentenzuflisse in der
Auszahlungsphase als steuerbar qualifiziert. Die anteilige Steuerbefreiung in der Ubergangsphase beriicksichtigt
lediglich, dass nur ein betragsmalig begrenzter Sonderausgabenabzug in Anspruch genommen werden konnte.

2. Gerichtlicher Vergleich als riickwirkendes Ereignis?

Bestandskraftige Steuerbescheide konnen nur unter strengen Voraussetzungen gedndert werden, z. B. wenn ein
riickwirkendes Ereignis vorliegt. Die Erledigung eines Basisrentenvertrags durch einen gerichtlichen Vergleich
stellt ein solches dar.

Hintergrund

Die Klagerin schloss im Jahr 2010 einen sog. Rlirup-Rentenvertrag ab. In den Jahren 2010 bis 2016 machte sie die
an die Versicherung gezahlten Beitrage als beschrankt abziehbare Sonderausgaben geltend. Im Jahr 2017 schloss
die Klagerin vor dem Zivilgericht mit der Versicherungsgesellschaft einen gerichtlichen Vergleich ab, nach dem sie
von der Versicherung einen Betrag von 20.000 EUR erhalten sollte und damit samtliche weiteren Anspriiche aus
dem Vertragsverhaltnis erledigt sind. Die Versicherung teilte dies dem Finanzamt mit. Das Finanzamt anderte
hierauf die Steuerfestsetzungen zur Einkommensteuer 2013 bis 2016, da die Versicherungsbeitrage nicht mehr als
beschrankt abzugsfahige Sonderausgaben in Betracht kamen. Das Finanzamt war der Ansicht, dass ein
riickwirkendes Ereignis vorlag. Gegen diese Anderungen wandte sich die Kliagerin mit ihrer Klage.

Entscheidung

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass das Finanzamt berechtigt war, die
Anderungsbescheide zu erlassen. Das Finanzamt hat einen Steuerbescheid zu dndern, soweit ein Ereignis eintritt,
das steuerliche Wirkung fiir die Vergangenheit hat. Dieses war hier der Fall. Denn im Jahr 2018 war mit Abschluss
des gerichtlichen Vergleichs die wirtschaftliche Belastung durch die Beitragszahlungen weggefallen. Damit war klar,
dass die Zahlungen nicht zum Aufbau einer Altersversorgung dienen wirden. Dieses Ereignis war riickwirkend
eingetreten, da sich der Vergleich in der Weise ausgewirkt hat, dass die urspriinglich zutreffende Einkommen-
steuerfestsetzung nachtraglich rechtswidrig geworden war. Der urspriinglich zutreffend gewahrte
Sonderausgabenabzug flir den Basisrentenvertrag war damit rliickwirkend weggefallen. Dies rechtfertigte eine
Anderung der bestandskréiftigen Steuerfestsetzungen der Jahre 2013 bis 2016.
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Steuerrecht Unternehmer

1. Differenzbesteuerung: Wer tragt die Beweislast?

Im Rahmen der Differenzbesteuerung tragt der Wiederverkaufer beziiglich des Vorlieferanten die Darlegungs-
und Beweislast. War der letzte Halter von angekauften Pkw nicht mit der Person des Verkaufers identisch, kann
der Wiederverkaufer nur dann Vertrauensschutz geltend machen, wenn er weitere PriifungsmaBnahmen
vorgenommen hat.

Hintergrund

Der Klager war Pkw-Handler. Im Jahr 2014 unterwarf er einen GroRteil der Ankdufe der Differenzbesteuerung. Der
Klager kaufte regelmaRig Fahrzeuge "zu giinstigen Preisen" ein. Diese resultierten nach Ansicht des Finanzamts
daraus, dass viele in der Kfz-Branche auftretende "Privatverkaufer" tatsachlich nicht registrierte Handler waren.
Der Klager hatte beim Ankauf erkennen miissen, dass die Personen der Verkaufer nicht mit den letzten Halterdaten
Ubereingestimmt haben. Daraus hatte er den Schluss ziehen miissen, dass der jeweilige Verkaufer als Handler tatig
gewesen war, wenn ihm keine Verkaufsvollmacht des letzten Halters vorgelegen habe. Beim Kraftfahrt-Bundesamt
waren die vom Klager erfassten Fahrgestellnummern nicht im Inland zugelassen. Das Finanzamt unterwarf daher
die Fahrzeugverkaufe anteilig der Regelbesteuerung.

Entscheidung

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die Differenzbesteuerung gem. § 25a UStG hier
nicht anwendbar war. Die Differenzbesteuerung setzt u.a. voraus, dass fir den eingekauften Gegenstand der
Verkaufer die Umsatzsteuer nicht schuldete, Kleinunternehmer nach § 19 Abs. 1 UStG oder ein Unternehmer ist,
der mit Differenzbesteuerung verkauft hat. Da dies vorliegend offengeblieben ist, wirkt sich dies zu Lasten des
Klagers aus.

Der Wiederverkaufer tragt die Beweislast dafiir, dass die Voraussetzungen fiir seine Vorlieferanten vorliegen. Die
Besteuerung der Differenz zwischen Ein- und Verkaufspreis nach §25a UStG ist im Vergleich zur reguldren
Besteuerung des vollen Verkaufspreises eine flir Wiederverkdufer glinstige Sonderregelung, die nur unter
bestimmten Voraussetzungen zur Anwendung kommen soll.

Fiir den Nachweis, dass private Vorlieferanten vorlagen, reichen die bei privaten Kfz-Verkdufen typischerweise
genutzten Musterkaufvertrage nicht aus. Auch war in den betreffenden Fallen der jeweilige Verkdufer nicht mit
dem letzten Halter des Fahrzeugs identisch. Deshalb ist von einem Zwischenverkauf des Fahrzeugs von einer
Privatperson an einen Handler auszugehen. Insoweit hat der Klager nicht nachgewiesen, dass die Handler entweder
als Kleinunternehmer gehandelt oder ihrerseits die Differenzbesteuerung vorgenommen haben.

Zwar darf einem Unternehmer, der weder wusste noch wissen konnte, dass sein Umsatz in eine vom Lieferer
begangene Steuerhinterziehung einbezogen war, das Recht auf Vorsteuerabzug oder auf Anwendung der
Differenzbesteuerung nicht versagt werden. Liegen jedoch Anhaltspunkte fir UnregelmaRigkeiten oder
Steuerhinterziehung vor, ist der Wiederverkaufer verpflichtet, Gber seine Vorlieferanten Auskinfte Gber deren
Zuverlassigkeit einzuholen.
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Im vorliegenden Fall liegt jedoch keine schiitzenswerte Vertrauensgrundlage vor. Denn der Klager stand mit
seinen Ankaufern nicht in einer langjahrigen Geschéaftsbeziehung. Vielmehr handelte sich um einmalige
Geschaftsbeziehungen mit dem Klager unbekannten Personen. Insoweit hatte der Klager fur jede Lieferung
Uberprifen missen, ob der Lieferer die Differenzbesteuerung tatsachlich angewandt hat. Vielmehr diirfte es
sich bei dem betreffenden Verkaufer um einen Handler handeln, der seine Handlereigenschaft zum Zwecke einer
Steuerhinterziehung verschleierte.

2. Gehort Schwimmunterricht zum steuerbefreiten Schulunterricht?

Der Schwimmunterricht in einer Schwimmschule stellt keine von der Umsatzsteuer befreite Schulungsleistung
dar. Damit legt der Europdische Gerichtshof die Befreiungsnorm des Art. 132 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL
weiterhin eng aus.

Hintergrund

Die Steuerbefreiung fiir Schulungsleistung ist in § 4 Nr. 21 UStG geregelt (Art. 132 Abs. 1 Buchst. i und Buchst. j
MwsStSystRL). Wann kdnnen solche Leistungen von der Umsatzsteuer befreit sein? Uber diese Frage wird seit
langerer Zeit gestritten.

Entscheidung

Der Europdische Gerichtshof hat den Schwimmunterricht in einer Schwimmschule nicht als steuerfreie Leistung
nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL eingeordnet. Der Schwimmunterricht in einer Schwimmschule ist ein
spezialisierter, punktuell erteilter Unterricht, der fiir sich allein nicht der fir den Schul- und Hochschulunterricht
kennzeichnenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von Kenntnissen und Fahigkeiten in Bezug auf ein
breites und vielfaltiges Spektrum von Stoffen gleichkommt.

Nicht entscheidend ist seine Wichtigkeit und das im Allgemeininteresse liegende Ziel des Unterrichts. Das Gericht
bleibt daher bei der eher restriktiven Anwendung der Steuerbefreiung fiir Schulungsleistungen, wobei besonders
auf den Gesamtkontext zu achten ist, in dem die Schulungsleistung erfolgt.
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3. Investitionsabzugsbetrag: Was passiert bei Betriebsaufgabe im Folgejahr?

Die Nutzungsvoraussetzungen des Investitionsabzugsbetrags sind auch dann erfiillt, wenn der Betrieb im Jahr
nach der Anschaffung des begiinstigten Wirtschaftsguts aufgegeben wird. Das Wirtschaftsgut muss im
Aufgabejahr also nicht fiir ein volles Kalenderjahr, sondern lediglich wahrend des mit der Betriebsaufgabe
endenden Rumpfwirtschaftsjahres betrieblich genutzt werden.

Hintergrund

Die X betrieb im Jahr 2014 ein gewerbliches Einzelunternehmen mit Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Uberschussrechnung. In ihrer Gewinnermittlung fiir 2012 hatte sie einen Investitionsabzugsbetrag als
Betriebsausgabe fiir einen Pkw abgezogen. Im Mai 2014 erwarb sie den Pkw. Im Juli 2015 gab sie ihren Betrieb auf.

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der Investitionsabzugsbetrag riickgangig zu machen ist, weil der Betrieb
vor dem Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung folgenden Wirtschaftsjahres aufgegeben wurde. Der Pkw
war damit vor Ablauf der Mindestnutzungsdauer aus dem Betrieb ausgeschieden.

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Die Betriebsaufgabe war nicht als Verletzung der Nutzungsfrist anzusehen.
Das Wirtschaftsjahr 2015 endete mit der Betriebsaufgabe im Juli 2015 vorzeitig. Bis dahin lag die betriebliche
Nutzung vor. Das Rumpfwirtschaftsjahr war ein vollstandiges Wirtschaftsjahr.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof schloss sich dem Urteil des Finanzgerichts an. Die Nutzungsvoraussetzung ist in Fallen der
Betriebsaufgabe im Jahr nach der Anschaffung oder Herstellung auch dann erfiillt, wenn das Wirtschaftsgut nicht
fiir ein volles Kalenderjahr betrieblich genutzt wird.

Bei Gewerbetreibenden, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Uberschussrechnung ermitteln, ist zwar das
Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr. Dieser Grundsatz wird aber durch § 8b EStDV ergdnzt. Danach umfasst das
Wirtschaftsjahr einen Zeitraum von 12 Monaten. In bestimmten Fallen darf es einen Zeitraum von weniger als 12
Monaten umfassen (Rumpfwirtschaftsjahr).

Die Heranziehung des § 8b EStDV fiir den Begriff des Wirtschaftsjahres entspricht der Rechtsprechung zur fritheren
Ansparabschreibung und zum Gewinnzuschlag nach § 7g EStG a.F. Diese gilt hinsichtlich der Heranziehung des § 8b
EStDV unverandert auch fiir den Investitionsabzugsbetrag fort. Dem Gesetzgeber war die Rechtsprechung zum
Begriff des Wirtschaftsjahres im Rahmen des § 7g EStG a.F. bekannt. Er hat aber davon abgesehen, die Nutzung
Uber einen Zeitraum von vollen 12 Monaten vorauszusetzen. Auch der grundsatzliche Normzweck des § 7g EStG ist
unverandert geblieben.

Der Bundesfinanzhof musste die Sache an das Finanzgericht zuriickverweisen. Denn das Finanzamt hat sich lediglich
mit der zeitlichen Komponente der Nutzungsvoraussetzung befasst. Es fehlen Feststellungen dazu, ob X den Pkw
im Nutzungszeitraum ausschlieBlich oder fast ausschliefSlich betrieblich genutzt hat.

info@schlecht-partner.de

www.schlecht-partner.de 14



4. Montage von Photovoltaikanlagen: Keine Umkehr der Steuerschuldnerschaft

Der Einbau von Auf-Dach-Photovoltaikanlagen als Betriebsvorrichtungen "in" ein Gebaude und damit "in" ein
Bauwerk ist weder eine Werklieferung noch eine Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung,
Anderung oder Beseitigung von Bauwerken dient.

Hintergrund

Der Klager vertreibt und montiert Photovoltaikanlagen, thermische Solaranlagen sowie sonstige umweltfreundliche
Techniken. Das Finanzamt kiirzte ihm gesondert in Rechnung gestellte Vorsteuerbetrage flir den Bezug von Auf-
Dach- Photovoltaikanlagen, weil es sich nach Ansicht des Finanzamts um "Bauleistungen" handelte und damit die
Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG anzuwenden war. Dagegen wendet sich der Kldger mit seiner Klage.

Entscheidung

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass der Klager die den streitgegenstdndlichen
Vorsteuerbetragen zugrunde liegenden Eingangsleistungen ausschlieRlich zur Montage und Installation von Auf-
Dach-Photovoltaikanlagen bei seinen Kunden bezogen hat. Zwar schuldet der Leistungsempfanger die
Umsatzsteuer, wenn er Unternehmer ist, der Werklieferungen oder sonstige Leistungen, die der Herstellung,
Instandsetzung, Instandhaltung, Anderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, erbringt.

Jedoch wurden vom Klager keine "Bauleistungen" an Bauwerken erbracht. Nach Ansicht des Finanzgerichts gehéren
Betriebsvorrichtungen nicht zu den Bauwerksbestandteilen. Sie dienen einem gegeniber dem Bauwerk
eigenstandigen Zweck und haben keine Funktion fiir das Bauwerk, sondern sind dort lediglich angebracht. Die durch
den Klager an seine Kunden gelieferten und montierten Auf-Dach-Photovoltaikanlagen gehdéren — anders als
dachintegrierte Photovoltaikanlagen — auch nicht zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebdudes. Solche
Anlagen sind fiir die Zweckerfiillung des Gebadudes ohne jede Bedeutung.

Deshalb ist der Einbau von Betriebsvorrichtungen in ein Gebdude und damit in ein Bauwerk im Hinblick auf die
eigenstandige Betriebsfunktion der Betriebsvorrichtungen weder eine Werklieferung noch eine Leistungi. S. v. §
13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Anderung oder Beseitigung von
Bauwerken dient. Deshalb haben die Vorleistenden hier zutreffend die gesetzlich geschuldete Steuer in ihren
Rechnungen ausgewiesen, welche der Klager zu Recht als Vorsteuer abgezogen hat.
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5. Vermietungsumsatze: Voraussetzungen einer Option zum Verzicht auf die
Umsatzsteuerbefreiung

Bei einer Vermietung kann die Option zur Umsatzsteuer auch ausgeiibt werden, wenn die Absicht besteht, das
Grundstiick zu einem spateren Zeitpunkt teilweise zur Ausfiihrung steuerfreier Umsatze zu verwenden. Dies gilt
zumindest dann, wenn das Grundstiick tatsachlich noch zur Ausiibung steuerpflichtiger Umsatze verwendet wird.

Hintergrund

Die Klagerin betreibt ein Bauunternehmen auf einem gemieteten Grundstiick. Der Eigentiimer des Grundstiicks hat
bei der Vermietung an die Klagerin auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet.

In den Jahren 2015 und 2016 fiihrte die Klagerin tatsachlich nur umsatzsteuerpflichtige Umsatze aus. Am
23.10.2015 hatte sie einen Architekten mit der Planung von 2 Mehrfamilienhdusern mit jeweils 6 Wohneinheiten
auf einem anderen Grundstiick beauftragt. Insoweit bestand die Absicht, die Hauser selbst zu errichten und
anschlieRend an Privatpersonen zu Wohnzwecken zu verduRern.

Dies nahm das Finanzamt zum Anlass, bereits in den Jahren 2015 und 2016 die Option des Vermieters der Klagerin
als unzulassig zu beurteilen und der Klagerin den Vorsteuerabzug aus den Miet- und Pachtrechnungen zu versagen.

Entscheidung

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass der Verzicht auf Steuerbefreiung bei der Vermietung oder
Verpachtung von Grundstiicken zulassig ist, soweit der Leistungsempfanger das Grundstlick ausschlieBlich fir
Umsatze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschliel3en.

Die Absicht der Klagerin, das Grundstiick zu einem spateren Zeitpunkt teilweise zur Ausfiihrung steuerfreier
Ausgangsumsatze zu verwenden, steht der wirksamen Ausilibung der Option in den Jahren 2015 und 2016 nicht
entgegen. Eine Auslegung dahingehend, dass im Fall der Vermietung der Verzicht auf die Steuerbefreiung
voraussetzt, dass der Leistungsempfanger sowohl die Mietsache tatsachlich zur Austibung vorsteuerunschéadlicher
Ausgangsumsdtze verwendet als auch die Absicht hegt, zukiinftig keine vorsteuerschadlichen Umsatze
auszufiihren, findet weder im Wortlaut noch in der Systematik der Regelung Halt.

Die Regelung des § 9 Abs. 2 UStG knlipft im Fall einer grundsatzlich steuerfreien Vermietung die Behandlung der
Umsatze durch den vermietenden Unternehmer als steuerpflichtig an eine weitere Voraussetzung. Entweder muss
der Leistungsempfanger die Vermietungsleistung zur Ausfithrung vorsteuerunschadlicher Umséatze verwenden oder
er muss, wenn es an einer tatsachlichen Verwendung fiir Ausgangsumsédtze fehlt, beabsichtigen, die
Eingangsleistung fir vorsteuerunschadliche Umsatze zu verwenden.

Demnach ist die Ausibung der Option nicht nur im Fall der tatsiachlichen Verwendung der Mietsache fir
vorsteuerunschadliche Umsatze moglich, sondern dariiber hinaus auch fiir den Fall, wenn noch keine tatsachliche
Verwendung stattfindet, dass eine solche Verwendung beabsichtigt ist.
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6. Wann liegt gewerblicher Goldhandel vor?

Ein gewerblicher Goldhandel liegt vor, wenn kurzfristig in erheblichem Umfang Gold umgeschlagen wird. Die
Betriebsstatte, der der gesamte Unternehmensgewinn zuzurechnen ist, liegt im Zweifel am Ort der
Geschaftsleitung.

Hintergrund

Im Jahr 2007 wurde eine Personengesellschaft englischen Rechts in der Rechtsform der General Partnership von
einer inlandischen OHG mit einer Beteiligung von 98 % gegriindet. Beteiligt waren auch die im Inland wohnhaften
Eheleuten RB und AB mit einer Beteiligung von jeweils 1 %. RB war Geschaftsfiihrer der Partnership. RB und AB
waren die Gesellschafter der OHG. Im Jahr 2017 wurde von der Partnership ein Blroraum in England angemietet.
Zur Durchfiihrung der geschaftlichen Aktivitaten hielt sich RB wiederholt in England auf. Die Partnership hatim Jahr
2007 mehrere An- und Verkdufe von Gold vorgenommen und dabei zur Finanzierung mit einer Bank einen
Kreditvertrag abgeschlossen. Infolge des im Jahr 2007 getatigten Kaufs von Gold ergab sich ein Verlust, der nach
DBA in Deutschland als steuerfrei erklart wurde. Das Finanzamt folgte dem nicht, da die Partnership nicht
gewerblich, sondern vermdgensverwaltend tatig gewesen sei.

Entscheidung

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die Einklinfte aus der Unternehmenstatigkeit der
Partnership als gewerblich zu qualifizieren sind. Sie werden nach dem DBA ausschlieRlich in England besteuert und
unterfallen im Inland lediglich dem Progressionsvorbehalt. Die Betatigung der Partnership ist ein Gewerbebetrieb
aufgrund der Anzahl der Goldgeschafte. Gleichzeitig wurden erhebliche Fremdmittel zur Finanzierung eingesetzt.
Die gewerblichen Einkiinfte der Partnership sind vollumfanglich einer in GroRbritannien belegenen Betriebsstatte
in Form des angemieteten Biiros zuzuordnen. Der Betriebsstattenbegriff des DBA-GB knlipft vor allem an die feste
Geschaftseinrichtung an. Der Biroraum wurde auch regelmaRig von RB zu betrieblichen Zwecken aufgesucht,
sodass er dem Unternehmen der Partnership diente.

7. Zum Ausscheiden eines Gesellschafters und Abfindungsanspriichen Dritter

Entsteht aufgrund des Ausscheidens eines Gesellschafters aus einer KG ein Abfindungsanspruch und ist dieser
héher als der Wert des auf den fortsetzenden Gesellschafter ilibergegangenen Anteils der KG, wird kein negativer
Wert des Erwerbs als Schenkung auf den Todesfall bei dem fortsetzenden Gesellschafter beriicksichtigt, selbst
wenn der fortsetzende Gesellschafter zugleich Erbe des ausgeschiedenen Gesellschafters ist.

Hintergrund

A war zusammen mit seinen 3 Geschwistern und der Mutter M zu jeweils 20 % Gesellschafter einer KG. Der
Gesellschaftsvertrag sah vor, dass ein Gesellschafter bei seinem Tod aus der Gesellschaft ausscheidet und die KG
ohne seine Erben fortgesetzt wird. Den Erben stand ein Abfindungsanspruch zu.

Dementsprechend erhohte sich nach dem Tod der M im Jahr 2012 die Anteilsquote der 4 fortsetzenden
Gesellschafter auf je 25 %. Den 4 Gesellschaftern stand als Erben nach M gegen die KG eine Abfindung von
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2.000.000 EUR zu. Der Wert des Gesellschaftsanteils der M wurde durch Feststellungsbescheid auf 1.200.000 EUR
festgesetzt.

A beantragte den Ansatz eines negativen Erwerbs in Hohe von ./. 200.000 EUR (Anteilswert 1.200.000 EUR ./.
abzuglich Abfindung 2.000.000 EUR =./. 800.000 EUR : 4).

Das Finanzamt und auch das Finanzgericht lehnten dies ab.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Abfindungsanspruch als Erwerb von Todes wegen zu berlicksichtigen ist.
Ein negativer Erwerb ist nicht anzusetzen.

Bestimmt der Gesellschaftsvertrag, dass die Gesellschaft beim Tod eines Gesellschafters unter den Ubrigen
Gesellschaftern mit der Folge einer Anwachsung fortbestehen soll, kann bei den fortsetzenden Gesellschaftern eine
Schenkung auf den Todesfall vorliegen. Denn als Schenkung auf den Todesfall gilt auch der auf dem Ausscheiden
beruhende Ubergang des Anteils auf die anderen Gesellschafter oder die Gesellschaft, soweit der Wert des Anteils
Abfindungsanspriiche Dritter ibersteigt.

Der gesetzliche Wortlaut ist insoweit eindeutig. Er erfasst die objektive Bereicherung, wenn der Wert des
anwachsenden Anteils den Abfindungsanspruch Ubersteigt. Ist der Abfindungsanspruch hoher als der Wert des
Anteils, wird kein negativer Wert bericksichtigt. Das gilt auch fiir den Fall, dass die fortsetzenden Gesellschafter
zugleich Erben des ausgeschiedenen Gesellschafters sind. Der Wortlaut bringt mit der Formulierung "lbersteigen"
zum Ausdruck, dass nur ein positiver Wert des Erwerbs steuerbar sein soll.

Der BFH lehnt eine erweiternde Auslegung fir Falle ab, in denen die fortsetzenden Gesellschafter zugleich Erben
des durch Tod ausgeschiedenen Gesellschafters sind. Auch in diesen Fallen entsprache es nicht der Zielsetzung der
Vorschrift, einen negativen Erwerb zu beriicksichtigen, der mit anderen positiven Erwerben von Todes wegen zu
verrechnen ware und zu einer Reduzierung der Bemessungsgrundlage fiir die Erbschaftsteuer der Erben flhrte. Fir
eine unterschiedliche Behandlung des Erwerbs, je nachdem, ob jemand "nur" als Gesellschafter erwirbt oder
zugleich Erbe des ausscheidenden Gesellschafters ist, besteht keine Grundlage. Dem Gesetzgeber kam es erkennbar
nicht auf die Erbenstellung an.

Hiervon ausgehend konnte die negative Differenz konnte beim Ubrigen Erwerb von Todes wegen des A nicht
steuermindernd beriicksichtigt werden.
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8. Zur Umsatzsteuer-Berichtigung nach Scheingeschaften

Macht der Rechnungsempfanger den Vorsteuerabzug geltend, muss der bei einem unberechtigten
Steuerausweis geschuldete Steuerbetrag berichtigt werden, und zwar fiir den Zeitraum, in dem der
Rechnungsempfinger die Vorsteuer zuriickerstattet. Die Zeitpunkte des Berichtigungsantrags und der
Rechnungsberichtigung sind insoweit unerheblich.

Hintergrund

X ist Insolvenzverwalter der H. H hatte in den Jahren 2006 bis 2008 der A-KG Rechnungen mit gesondertem
Steuerausweis Uber einvernehmlich nicht erbrachte Leistungen erteilt. Die A-KG nahm hieraus den Vorsteuerabzug
in Anspruch.

Das fiir die A-KG zustdndige Betriebstdtten-Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug. Die sich hieraus ergebende
Steuerriickforderung wurde von der A-KG noch im Jahr 2010 beglichen. Im Jahr 2011 berichtigte X die erteilten
Rechnungen und beantragte, die Umsatzsteuer 2011 aufgrund der Korrekturbetrage aus den Jahren 2006 und 2007
herabzusetzen.

Das Finanzamt ging von einem bereits im Jahr 2010 entstandenen Berichtigungsanspruch aus und rechnete den
Erstattungsbetrag mit anderen Steuerriickstanden auf. Im Jahr 2014 beantragte X, den Steuerminderungsanspruch
bei der Umsatzsteuer 2011 unter der Massesteuernummer festzusetzen. Das Finanzamt stimmte dem nicht zu.

Das Finanzgericht wies die Klage ab.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Steuerbetrag nicht fir das Jahr 2011, sondern bereits fiir das Jahr 2010 zu
berichtigen war.

Die Berichtigung des geschuldeten Steuerbetrags ist flir den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem die
Gefahrdung des Steueraufkommens beseitigt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Vorsteuerabzug beim
Empfanger der Rechnung nicht durchgefiihrt wurde oder die geltend gemachte Vorsteuer an die Finanzbehdorde
zuriickgezahlt wurde. Ist der unberechtigte Steuerausweis als Vorsteuerabzug in einer fir den Rechnungs-
empfanger ergangenen Steuerfestsetzung bericksichtigt worden, ist die Berichtigung fir den Zeitraum der
Riickzahlung der Vorsteuer durch den Rechnungsempfanger an sein Finanzamt vorzunehmen.

Nicht entscheidend ist der Zeitpunkt, zu dem der Rechnungsaussteller den Antrag auf Berichtigung stellt. Dies ergibt
der eindeutige gesetzliche Wortlaut.

Im vorliegenden Fall ist die Gefahrdungslage durch Riickzahlung des Vorsteuerabzugs an das Finanzamt bereits im
Jahr 2010 beseitigt worden. Damit kommt eine Berichtigung flir das Jahr 2011 nicht in Betracht. Wegen der
Anknipfung an den Zeitraum, in dem die Gefdhrdung des Steueraufkommens beseitigt worden ist, konnte
offenbleiben, ob an die Steuerberichtigung weitere Voraussetzungen zu stellen sind. Auch auf die Fragen, ob eine
Rechnungsberichtigung erforderlich ist oder ob auf eine Riickzahlung durch den Rechnungsempfinger an den
Rechnungsaussteller abzustellen ist, kam es daher nicht an.
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Schlecht und Partner
Wirtschaftspriifer Steuerberater
Miinchen

Barer Str. 7
80333 Miinchen

Tel.: +49 (0)89 24 29 16 — 0
Fax: +49 (0)89 24 29 16 — 99

info@schlecht-partner.de
www.schlecht-partner.de

Im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt haben wir unseren Sitz in der Barer Str. 7, 80333 Miinchen. Unser Biiro liegt im Zentrum
Miinchens zwischen dem Karlsplatz (Stachus) und dem Karolinenplatz.

Von Miinchen aus beraten wir bundesweit Unternehmer, Unternehmen und Privatpersonen in allen betriebswirtschaftlichen und
steuerlichen Belangen und priifen mittelstédndische Unternehmen zu den unterschiedlichsten Anldssen.

SCHLECH'T UND PARTNER

WIRTSCHAFTSPRUFER - STEUERBERATER

BOORBERG ¢ SCHLECHT ¥ COLLEGEN

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

Seit 2014 haben wir unsere Niederlassung in Stuttgart eréffnet und haben 2017 im Herzen von Stuttgart unsere neuen Rdumlichkeiten bezogen. Sie finden
uns jetzt am Maildnder Platz 25, 70173 Stuttgart. Vom Zentrum Stuttgarts betreuen wir mittelsténdische Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen
ganzheitlich in Fragen der Betriebswirtschaft, der Finanzierung wie auch in steuerlichen Fragestellungen.

Unsere von Stuttgart aus betreute Mandantschaft ist im ganzen Bundesgebiet ansdssig. Auch betreuen wir ausléndische Mandanten mit Investitionen in

Deutschland.
Boorberg e Schlecht und Collegen Schlecht und Partner
Steuerberatungsgesellschaft mbH Wirtschaftspriifer Steuerberater
Stuttgart Stuttgart
Mailander Platz 25 Mailander Platz 25
70173 Stuttgart 70173 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 40 05 40 — 50 Tel.: +49 (0)711 40 05 40 -0
F Fax.: +49 (0)711 40 05 40 — 88 Fax: +49 (0)711 40 05 40 - 99
info@boorbergschlecht.de info@schlecht-partner.de
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	1. GmbH: Bei ausstehendem Steuerbescheid keine Löschung
	Erst wenn alle steuerlich relevanten Sachverhalte abgeschlossen sind, kann die Löschung einer GmbH erfolgen. Eine Ausnahme besteht lediglich bei vermögenslösen GmbHs.
	2. GmbH: Was passiert bei Amtsniederlegung der Geschäftsführer?
	Ein Geschäftsführer kann grundsätzlich jederzeit ohne Einhaltung von Fristen und Formen sein Amt niederlegen. Führt die Amtsniederlegung jedoch zur Führungslosigkeit einer GmbH, kann dies im Einzelfall rechtsmissbräuchlich sein.
	3. Wie fremdübliche Zinsen auf Konzerndarlehen ermittelt werden
	Im Rahmen der Ermittlung fremdüblicher Darlehenszinssätze muss geprüft werden, ob die Vergleichswerte mithilfe der Preisvergleichsmethode ermittelt werden können – und zwar vor Anwendung der sog. Kostenaufschlagsmethode. Dies gilt auch für Konzerndarl...
	1. Fremdwährungsdarlehen: Wie dauerhafte Wechselkursänderungen berücksichtigt werden
	Ist der Euro-Wert gegenüber einer Fremdwährung aufgrund einer fundamentalen Änderung der wirtschaftlichen oder währungspolitischen Daten der beteiligten Währungsräume gesunken, kann eine Teilwertzuschreibung wegen voraussichtlich dauernder Werterhöhun...
	2. Riester-Altersvorsorgevertrag: Keine ermäßigte Besteuerung nach alter Rechtslage
	Die kapitalisierte Auszahlung von Riesterverträgen stellen keine außerordentlichen Einkünfte dar, da sie in der Praxis typischerweise vorkommt. Deshalb kommt keine ermäßigte Besteuerung in Betracht, jedenfalls nach der Rechtslage bis 2017.
	Nacherklärte Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften können nicht gesondert festgestellt werden, wenn hinsichtlich der Einkommensteuerfestsetzungen der Verlustentstehungsjahre Verjährung ganz oder teilweise eingetreten ist.
	1. Gezahlte Kirchensteuer: Wann kommt der Sonderausgabenabzug in Betracht?
	Wird der Arbeitgeber für Kirchensteuerbeträge in Haftung genommen und zahlt der Arbeitnehmer diese aufgrund eines Rückgriffsanspruchs an den Arbeitgeber zurück, kann der Arbeitnehmer die entsprechenden Beträge nicht als Sonderausgaben geltend machen.
	1. Doppelte Besteuerung von Altersrenten: BFH hält an Berechnungsmethode fest
	Es bestehen keine ernstlichen Zweifel an der bisherigen Berechnungsmethode zur Überprüfung einer doppelten Besteuerung von Altersrenten. Keine geeignete Methode zur Berechnung einer evtl. doppelten Besteuerung stellt der Vergleich des relativen Anteil...
	2. Gerichtlicher Vergleich als rückwirkendes Ereignis?
	Bestandskräftige Steuerbescheide können nur unter strengen Voraussetzungen geändert werden, z. B. wenn ein rückwirkendes Ereignis vorliegt. Die Erledigung eines Basisrentenvertrags durch einen gerichtlichen Vergleich stellt ein solches dar.
	1. Differenzbesteuerung: Wer trägt die Beweislast?
	Im Rahmen der Differenzbesteuerung trägt der Wiederverkäufer bezüglich des Vorlieferanten die Darlegungs- und Beweislast. War der letzte Halter von angekauften Pkw nicht mit der Person des Verkäufers identisch, kann der Wiederverkäufer nur dann Vertra...
	2. Gehört Schwimmunterricht zum steuerbefreiten Schulunterricht?
	Der Schwimmunterricht in einer Schwimmschule stellt keine von der Umsatzsteuer befreite Schulungsleistung dar. Damit legt der Europäische Gerichtshof die Befreiungsnorm des Art. 132 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL weiterhin eng aus.
	3. Investitionsabzugsbetrag: Was passiert bei Betriebsaufgabe im Folgejahr?
	Die Nutzungsvoraussetzungen des Investitionsabzugsbetrags sind auch dann erfüllt, wenn der Betrieb im Jahr nach der Anschaffung des begünstigten Wirtschaftsguts aufgegeben wird. Das Wirtschaftsgut muss im Aufgabejahr also nicht für ein volles Kalender...
	4. Montage von Photovoltaikanlagen: Keine Umkehr der Steuerschuldnerschaft
	Der Einbau von Auf-Dach-Photovoltaikanlagen als Betriebsvorrichtungen "in" ein Gebäude und damit "in" ein Bauwerk ist weder eine Werklieferung noch eine Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwe...
	5. Vermietungsumsätze: Voraussetzungen einer Option zum Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung
	Bei einer Vermietung kann die Option zur Umsatzsteuer auch ausgeübt werden, wenn die Absicht besteht, das Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt teilweise zur Ausführung steuerfreier Umsätze zu verwenden. Dies gilt zumindest dann, wenn das Grundstück ...
	6. Wann liegt gewerblicher Goldhandel vor?
	Ein gewerblicher Goldhandel liegt vor, wenn kurzfristig in erheblichem Umfang Gold umgeschlagen wird. Die Betriebsstätte, der der gesamte Unternehmensgewinn zuzurechnen ist, liegt im Zweifel am Ort der Geschäftsleitung.
	7. Zum Ausscheiden eines Gesellschafters und Abfindungsansprüchen Dritter
	Entsteht aufgrund des Ausscheidens eines Gesellschafters aus einer KG ein Abfindungsanspruch und ist dieser höher als der Wert des auf den fortsetzenden Gesellschafter übergegangenen Anteils der KG, wird kein negativer Wert des Erwerbs als Schenkung a...
	8. Zur Umsatzsteuer-Berichtigung nach Scheingeschäften
	Macht der Rechnungsempfänger den Vorsteuerabzug geltend, muss der bei einem unberechtigten Steuerausweis geschuldete Steuerbetrag berichtigt werden, und zwar für den Zeitraum, in dem der Rechnungsempfänger die Vorsteuer zurückerstattet. Die Zeitpunkte...

